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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum National­

rat Wabl und Kollegen Nr.2012/J betreffend Förderung des Wein marketings, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Mit der Weingesetznovelle 1986 (BGBl.Nr .372/1986) wurde die Förderung 

der Weinwirtschaft aus Bundesmitteln erstmals gesetzlich geregelt. Diese 

Regelung sieht im § 68a leg.cit. vor, daß zur Förderung der Weinwirtschaft 

Bundesmittel für folgende Zwecke zur Verfügung gestellt werden: 

1. Förderung des Absatzes der Produkte 

2. Förderung der Qualitätsproduktion 

3. Förderung der Marktstabilisierung. 

Die Umsetzung dieses Gesetzesauftrages in die Praxis machte verschie­

dene administrative Erfordernisse notwendig, wie z.B. die Ausarbeitung 
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entsprechender Förderungsrichtlinien im Einvernehmen mit dem Bundes­

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundesministerium 

für Finanzen. Diese Richtlinien wurden auch dem Rechnungshof zur Kennt­

nisnahme vorgelegt. 

Nach Koordination aller Einwendungen konnte die Verlautbarung am 

22.11.1987 veranlaßt werden. 

Ich möchte aber darauf hinweisen, daß mit Inkrafttreten der Weingesetz­

novelle 1987 entsprechende Verbesserungen, vor allem in Bezug auf die 

Abwicklung der Förderungsmaßnahmen, zu erwarten sind. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Die Förderungsausgaben meines Ressorts für den Absatz von österreichischen 

Weinbauerzeugnissen betrugen im Jahre 1987 33 Millionen Schilling und 

wurden ausschließlich der Österreichischen Weinmarketingservicegesell­

schaft m.b.H. zur Verfügung gestellt. 

Der Bundesminister: 
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